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RS OGH 1973/3/6 4Ob19/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1973

Norm

ZPO §503 Z2 C3c

Rechtssatz

Das Berufungsgericht, das ausführlich begründet, welchen Beweismitteln es volle Glaubwürdigkeit beigemessen hat,

ist nicht verp8ichtet, sich mit dem damit in Widerspruch stehenden Berufungsvorbringen im einzelnen

auseinanderzusetzen.

Entscheidungstexte

4 Ob 19/73
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